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Referat Lizenzen 
Bonn, 20. Mai 2021 

 
 
Information über Lizenzpflichten für Einfuhren von Milch und Milcherzeugnissen  
der Kontingente 09.4521 und 09.4522 mit Vorlage von IMA 1 - Bescheinigungen bei 
der Beantragung  gemäß Art. 52-54 und 72 der VO (EU) 2020/761 

 
Für Einfuhren bestimmter Erzeugnisse aus bestimmten Drittländern, die einer besonderen Kontrolle 
unterliegen, ist für jede Erzeugnismenge eine Lizenz erforderlich (Überwachungslizenzen).  
 
Dies ist gemäß Anhang IX der Verordnung (EG) Nr. 2020/761 derzeit für Einfuhren von  
Käse zur Verarbeitung und Cheddar aus Australien der Fall.  
 
Hierbei sind folgende Besonderheiten, die z. T. von den allgemeinen Lizenzbestimmungen  
abweichen, zu beachten: 

 Die Beantragung der Lizenzen ist gemäß Art. 72, Abschnitt 3 der VO (EU) 2020/761 
arbeitstäglich und mit Vorlage der Bescheinigung IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) 
im Original möglich, die vom Herkunftsland gemäß dem Muster in Anhang XIV.5 der o.g. 
Verordnung ausgestellt sein muss.  

 Die mit dem Lizenzantrag zu stellende Sicherheit beträgt 10,- Euro/100 kg.  

 Die Erteilung der Lizenz erfolgt unverzüglich, spätestens am 6. Kalendertag nach 
Antragseingang.  

 Der Lizenznehmer erhält mit der erteilten Lizenz eine von der BLE mit einem Vermerk über 
die Ausstellungsnummer der Lizenz und der geltenden Menge für das Dokument versehene 
Kopie der IMA 1 - Bescheinigung zur Vorlage bei der zuständigen Zollstelle für die 
Einfuhrzollabwicklung zur Überführung in den freien Verkehr in der EU.  

 Die Lizenz ist bis zum 30. Kalendertag nach dem letzten Tag der Gültigkeit der IMA 1- 
Bescheinigung, maximal bis zum Ende des betreffenden Zollkontingentszeitraumes gültig. 

 Die Frist zur Vorlage der Lizenz beträgt 60 Kalendertage nach Ablauf der Gültigkeit. 

 


